
 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 
Verfahrensordnung: 
Entscheidung über die Gewährung der sekundären 
Datennutzung 

Vom 28. Januar 2026 

Der Unterausschuss Qualitätssicherung hat für den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 1 Verfahrensordnung (VerfO) in seiner Sitzung am 
28. Januar 2026 den Antrag von Herrn Dr. Christian Schmidt vom Institut für 
Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen geprüft und stattgebend 
entschieden. Die gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 10 Absatz 2 VerfO zu veröffentlichenden 
Informationen sind den Anlagen 1 und 2 zu entnehmen. 

Zu diesem Beschluss ergeht ein Bescheid gemäß 8. Kapitel 1. Abschnitt § 8 Absatz 2 VerfO, der 
die Durchführung durch die jeweilige beauftragte Stelle gegenüber dem Antragsteller 
genehmigt. 

 

Berlin, den 28. Januar 2026 

 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
Unterausschuss Qualitätssicherung 

gemäß § 91 SGB V 
Die Vorsitzende 

 

Maag 



 

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen 

Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin  |  info@iqtig.org  |  www.iqtig.org  |  (030) 58 58 26-0 

Pflichtangaben Antrag für sekundäre Datennutzung 
Antrag von Dr. Christian Schmidt 
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Name, Vorname, Titel des Antragstel-
lers oder der Antragstellerin 

Schmidt, Christian Dr.      

Name der Institution oder 
Organisation (sofern möglich) 

IQTIG Institut für Qualitätssicherung und Transparenz 
im Gesundheitswesen 

Postleitzahl und Ort 10787 Berlin 

E-Mail christian.schmidt@iqtig.org 

Titel und Kurzdarstellung des 
Projektes und der Fragestellung (max. 
2000 Zeichen) für die 
Veröffentlichung gemäß 8. Kapitel § 10 
VerfO 

Die proximale Femurfraktur zählt zu den akutoperati-
ven Verfahren in Deutschland, für die ein Verbesse-
rungsspielraum hinsichtlich der Versorgung angenom-
men wird. Folgerichtig hat der G-BA mit einer 
Strukturrichtlinie (QSFFx-RL) sich dieser Verbesse-
rungspotentiale angenommen. Die Daten der externen 
Qualitätssicherung der Module zur osteosynthetischen 
und endoprothetischen Versorgung hüftgelenknaher 
Frakturen im QS Verfahren zur Hüftgelenkversorgung 
(HGV) erlauben Analysen über die Zeit.  

Aufbauend auf vorangegangene Anträge (Bearbei-
tungsnummern: 2022/001i, 2022/009i, 2023/010i und 
2024/007i) werden in diesem Antrag auf Basis mit-
überlieferter R-Skripte deskriptive Übersichten für die 
Erfassungsjahre 2019, 2023 und 2024 erstellt.  

Im Anschluss werden multivariate logistische Regres-
sionsmodelle für die Gehunfähigkeit bei Entlassung 
berechnet. Dabei wird auch erstmalig geprüft, ob sich 
die Gehunfähigkeit bei Entlassung für die Fälle mit en-
doprothetischer Versorgung einer Femurfraktur im 
Vergleich zu Fällen mit elektiver endoprothetischer 
Versorgung am Hüftgelenk zeitlich abweichend entwi-
ckelt. 

 

Anlage 1 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss



Anlage 2 zum Beschluss
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